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Sponsoringvereinbarung zwischen der Stadt Alfeld (Leine) und der Avacon AG Sarstedt 
31157 Sarstedt ' 
Hier: Entscheidung über die Annahme von Zuwendungen 

Auf der Grundlage des dieser Vorlage beigefügten Entwurfs einer Sponsoringvereinbarung soll die 
Avacon AG Sarstedt, Jacobistr. 3, 31157 Sarstedt, zum Hauptsponsor für das „7 Berge Bad" in 
Alfeld (Leine) werden. Nach der Vereinbarung verpflichtet sich der Hauptsponsor zu einer 
jahdichen Zahlung in Höhe von 17.000,00 €. 

Nach der Sponsoringvereinbarung sichert der Hauptsponsor zu, die notwendigen werblichen 
Un edagen und Daten zur Verfügung zu stellen. Alle Verwendungen des Avacon-Logos, allein oder 
in Verbindung mit anderen Sponsoren, werden der Avacon vor Veröffentlichung zur Freigabe 
vorgelegt. Es ist dem Sponsomehmer untersagt, nach diesem Vertrag zulässige werbliche 
Hinweise von Avacon jedweder Art ganz oder teilweise zu verändern, insbesondere das Logo oder 
sonstige Kennzeichen von Avacon zu entfernen, werbliche Hinweise ganz oder teilweise zu 
verdecken oder sonstige Kennzeichnungen Dritter anzubringen. 

Der Hauptsponsor ist weiterhin berechtigt, in eigenem Werbematerial die Sponsortätigkeit nach 
diesem Vertrag zu bewerben. Sollte hierfür ein Logo des Sponsomehmers erforderlich sein wird 
dieser dieses kostenlos zur Verfügung stellen. Werbematerial bei dem dieses Material verwendet 
wird, wird durch den Hauptsponsor erst nach Abstimmung mit dem Sponsomehmer veröffentlicht. 

Die zur Beschlussfassung anstehende Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch beide 
Vertragspartner am 01.07.2013 in Kraft und gilt für die Dauer von 2 Jahren (siehe § 5 der 
Vereinbarung). v ^ ci 

Der Abschluss der Vereinbarung stellt einen klassischen Fall von „Sponsoring" dar. Bei Sponsoring 
handelt es sich um eine Zuwendung von Geld oder einer geldwerten Leistung durch eine 
juristische oder natürliche Person mit wirtschaftlichen Interessen. Beim Sponsoring werden 
neben dem Motiv der Förderung der öffentlichen Einrichtungen auch andere Interessen verfolgt 
Dem Sponsor kommt es auf seine Profilierung in der Öffentlichkeit über das gesponserte 
Produkt an (Imagegewinn, kommunikative Nutzung). 

Damit fällt die Vereinbarung unter die sogenannte „Sponsoring-Regelung" des § 111 Abs 7 
Nieders Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG). Danach dürfen die Kommunen zur Erfüllung 
Ihrer Aufgaben Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen 
oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben beteiligen. Für die Einwerbung 



"̂̂ .••̂ L® ^Ptgegennahme des Angebots einer Zuwendung ist der Hauptverwaltungsbeamte 
zustandig. über die Annahme oder Vermittlung entscheidet die Vertretung, sprich der Rat. 

Das für Inneres zuständige Ministerium wird durch § 111 Abs. 7 Satz 5 NKomVG ermächtigt durch 
Verordnung Wertgrenzen für Zuwendungen zu bestimmen und das Verfahren für Zuwendungen 
unterhalb der Wertgrenzen abweichend von den eben genannten Zuständigkeiten zu regeln. 

y^°" ^ f^ f^s^ l l " ! ' ' ^^ ' ^ ' ' " ^ '̂ * '^'''''^ ^ 2^ ^ ^®'' Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung 
(GemHKVO) Gebrauch gemacht worden. Danach entscheidet der Bürgermeister über die 
Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen mit einem Wert von bis zu 100 00 € Außerdem 
kann der Rat den Verwaltungsausschuss die Entscheidung über die Annahme'oder Vermittlung 
von Zuwendungen mit einem Wert von über 100,00 € bis zu höchstens 2000 00 € übertragen 
Letzteres ist in Alfeld durch Beschluss des Rates vom 05.10.2010 geschehen 

Da es hier um eine jähdiche Zuwendung in Höhe von 17.000,00 € geht, ergibt sich die 
Zuständigkeit des Rates der Stadt Alfeld (Leine) für die Annahme der Zuwendung. 

Beschlussvorschiag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine) 

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) stimmt der Annahme einer jährlichen Zuwendung in Höhe 
von 17.000,00 € ab dem Haushaltsjahr 2013 für die Dauer von zwei Jahren von der Avacon 
AG Sarstedt, Jacobistr. 3, 31157 Sarstedt, zu." 



kf • :• 

SpötiSöfiiigyeräibtrüng: 

Zwischen 
Stadt Älfcli'CLeiiiel 
vertreteil äiireli. deii largertii^ister Berad HeusMäiisett, 
Marktpiate 1 in I1Ö6J Alföl i( Wti«) 

naehlblgen<i Sponsoringnehmer gehahnt 

und 
Avaeun A€^ ÄcwHstrafteJ i» $115f Sarstedt 

nachfolgend Sponsor genannt 

werden die folgenden Sponsoringleistungen Yereinbari: 

Vertra:g$gegeiistaii* H;OTp*spo»sor f i ^ 

Im Dezember 2010 wurde das "7 Berge Bad" in Alfeld eröflhet. Das Bad wartet mit einem ganz 
besonderen Clou auf: Bei schönem Wetter wird das Dach des Hricbnisbereiches aufgefahren und 
schon baden die €iä.stc unter freiem 1 fimmel. I3as neue Aifeldcr Sport- und Freizeitbad ist damit 
ein modernes Allwettcrbad, dessen Name Bezug nimmt auf die bei Alieid liegende Bergkette -
einem beliebten Vv'ander- und Naherholungsgebiet. Jährlich besuchen mehr als 150.000 Gäste 
das 7 Berge Bad aus den Landkreisen Hildesheim, Northeim, I lolzminden, 1 lameln-Bad Pyr
mont und der Region 1 lannover. 

§ 1 Leistung des Spftuscirs 

Der HtiiptspöMSör vcrpflicljtet.sich bei cliißr Vertfagslaufzdt von zwei Jahren ^u mmm 
j i i i r l id iei i Zallpng in Hplie von 17JOi Euro. Ilie Zähtaiigeii erfttlgen jeweils: am 
-Ol J t J l l i a iirtd am § IJ9 .2 i l 4 



Der Sponsoringnehmer sehreibt an dön Sponsor eine föchtiung, die n#einem Zahbngsziel von 
14 lagen beglichen wird. Die Rechnungsschriftläutet: Avacori AG- Schillerstraße 3 383S0 
Helmstedt, Der Sponsor sichert zu, die notvwndigen werbliehen Unterlagen und Daten zur Ver
fügung zu stellen. 

|:2 Gegeiildstwiig all iett •Spoiisor 

(1) Der Sponsoringnehmer kommuniziert den Sponsor durchgängig als Partner in seiner Presse
arbeit sowie auf und in Medien und Materialien, die der Sponsoringnehmer selbst herstclh 
oder von anderen produzieren lässt. Dies betrifft neben Printprodukten aller Art auch die 
elektronischen Medien, beispielsweise Radio oder Internet. 

Dazugehören: 

Werbliehe Darstellung mit Bannern und Fahnen des Hauptsponsors anfallen Yeranstal-

tungen 

Werbesßhild am^Eingähg des 7 Berge Bades 

Avacon f ,ogo aui" der 1 ntemetseite an exponierter Stelle mit deni Hinweis Häuptsponsor" 

Avaeon Logo auf Flyern und Plakaten in entsprechender Qröße 

Benennung der Avaeon als 1 lauptsponsor 

Avaeon Logo in arigemesseüer Größe^auf den Dienstkleidungen 

(2) Alle Verwendungen des Avacon -Logos, allein oder in Verbindung mit anderen Sponsoren, wer
den Avaeon vor Veröffentlichung zur Freigabe vorgelegt. Es ist dem Sponsoringnehmer unter
sagt, nach diesem Vertrag zulässige werbliche Hinweise von Avacon jedweder Art ganz oder 
teilweise zu verändern, insbesondere das Logo oder sonstige Kennzeichen von Avacon zu ent-
fernen, werbliche Hinweise ganz oder teilweise zu verdecken oder sonstige Kennzeichen Dritter 
anzubringen. 



(3) Der Sponsor i.st berechtigt, in eigenem Werbematerial die Sponsorentätigkeit nach diesem Ver
trag zu bewerben. Sollte hierfür ein Logo des Sponsoringnehmers erforderlich sein, wird dieser 
dieses kostenlos zur Verfügung stellen. Werbcmatcria!, bei dem dieses Material Verwendung 
lindet, wird durch den Sponsor erst nach Abstimmung mit dem Sponsoringnehmer veröffent
licht 

(4) Sollte während der Vertragslaufzeit eine Anpassung des Logos des Sponsors erforderlich wer
den, ist der Sponsor berechtigt, diese Anpassung in sämtlichem eigenen Werbematerial auf eige
ne Kosten vorzunehmen. Der Sponsoringnehmer ist verpflichtet, in solchen Fällen, in denen eine 
Anpassung des Logos des Sponsors erforderlich ist, das neue Logo für zukünilige Maßnahmen 
zu \erwenden. Der Sponsor wird dem Sponsoringnehmer das neue Logo zur Verfügung stelleji. 
I3cr Sponsoringnehmer wird das neue Logo auch lur laufende Maßnahmen verwenden, sofern 
dies fiir ihn ohne zusätzlichcJi Aufwand möglich i.st. 

§ 3 IJjiterrieitiing^ Vertra«licli.ki;li: 

(1) JMii Verh^agspartei wird die andere umgehend über alle Umstände, die für die Durchfflh-
rung dieser Vereinbarung von Bedeutung sein könnten, nnterrlchteii. 

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, den Inhalt dieses Vertrages, insbesondere die 
hiernach geschuldeten Leistungen Dritten gegenüber vertraulich zu behandeln. Diese 
Vcrpnichtung gilt auch nach Beendigung der Vereinbarung fort. 

§ 4 Hafliiiipatisseiliiss,/Erfilluiipintcr^^ 

(1) Dm Vertragsparleim schließen die Haftimg inr jeden gegenseitigen Seliaden aus, der 
nicht auf einer Vorsätzlichen oder grobföhrlässigen Verlragsverlelzung der jeweiligen 
Vertragspartei oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertmgsverletzung ei
nes gesetzlichen Vertreters oder ErfiillungsgehUten der jeweils anderen Vertragspartei 
beruht, 

(2) Der Sponsoringnehmer haftet über die Erbringung der von ihm geschuldeten Leistung 
hinaus nicht für die Erreichung der vom Sponsor mit der Eingehung dieser Vereinbarung 
verlolgten weitcrrcichenden kommunikativen Ziele. 

(3) Der Sponsoringnehmer verpflichtet sich, den Sponsor von allen etwaigen Schadenser
satzansprüchen Dritter aus oder iin Zusammenhang mit der vom Sponsoringnehmer 
durchzuführenden Veranstaltungen freizustellen, es sei denn, diese beruhen auf vorsälzli-
ehern oder grob fahrlässigem Handelndes Sponsors. 



§ 5 lökrafttretei, Ltpfeeife Öpfionsrcclite 

Diese Vereinbarung triti mit der Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien in Kraft und 
gih bis zum 31,12v2014. 

§ 6 Vorzeitige Verträplieencii|«iig^ 

(1) Jede Vertrappartei ist berechtigt, die Vereinbarung aus wichtigem Grunde frisdos schriftlich 
zu kündigen, insbesondere^ wenn die. Förtfilhrung unzumutbar wird. 

(2) Die Vertragsparteien sind sich einig, dass miiQ Änderung der Werbcstratcgic des Sponsors 
keinen zur Iristlosen Kündigung berechtigenden wichtigen Grund darstellt. 

§ 7-ScIiriffforiii^Tetiii-iiwIrlisaititeit 

(1) Mündliche Nebenabreden Wurden nicht getrolfen. Alle Änderungen oder Ergänzimgen 
dieses Vertrags bedürlen zu ihrer Wirksamkeit der Schrlftforra. Dies gilt auch ftir den 
Verzicht auf das Schriftformerfordertri s oder Änderungen desselben. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchführbar sein, so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages irn Übrigen nicht. 
Die Vertragsparteien verpiicliten sichür diesen Fall, die unwirksame oder undtirchftihr-
bare Bestiminüng durch eine wirksame oder durchfuhrbare Regelung zu ersetzen, die 
dem wirtschaftlich g ŝwollten Zweck äin Nächsten kömmt. 

Ort/Datum Sarstedt, 05.09.2013 

llinerschrift/Stempel Avacon AG 


